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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1989

Norm

ABGB §1491

ABGB §1501

Rechtssatz

Der Normzweck einer kollektivvertraglichen Verfallfrist verlangt nicht, daß der Ablauf solcher Ausschlußfristen von

Amts wegen wahrzunehmen sei. Die Ähnlichkeit des Zwecks dieser Normen mit den Bestimmungen über die

Verjährung läßt vielmehr eine analoge Anwendung des § 1501 ABGB geboten erscheinen.
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